
rechtsverhältnisses liegen, deren Verletzung aber unter 
den Schutz des Zivilrechts gestellt ist, d. h., bei einer 
Rechtsverletzung entstehen Zivilrechtsverhältnisse. 
Entsprechend ist der eingangs dargestellte Sachverhalt 
einzuordnen. Der Eigentümer des Eigenheims ist u. a. ver
pflichtet, Schnee zu beseitigen. Hierbei handelt es sich 
zunächst um keine zivilrechtliche Pflicht, sondern um eine 
allgemeine Verhaltensanforderung/4/, deren Verletzung 
allerdings die zivilrechtliche außervertragliche Verantwort
lichkeit auslösen kann. Wendet man auch in diesem Fall 
§ 82 Abs. 2 ZGB an, so ergibt sich eine wesentlich verän
derte Rechtslage. Der Hauseigentümer ist für das Verhal
ten des von ihm Beauftragten wie für eigenes Verhalten 
verantwortlich. Er kann sich daher nicht unter Hinweis 
auf die sorgsame Auswahl des Beauftragten von der Ver
antwortlichkeit befreien. Eine Befreiung von der Verant
wortlichkeit wäre nur verbunden mit der Feststellung 
möglich, daß der Beauftragte nicht schuldhaft i. S. des § 333 
ZGB gehandelt hat. In allen anderen Fällen hätte der Ge
schädigte die Möglichkeit, sich — gestützt auf §§ 18, 23

Hl Vgl. M. Posch, „Allgemeine zivilrechtliche Schutznormen, 
Verhaltenspflichten und Bechtferügungsgründe“, NJ 1976 S. 584 ff.

StraßenVO, §§ 330, 82 Abs. 2 ZGB — unmittelbar an den 
primär Verpflichteten, d. h. den Hauseigentümer, zu hal- 
ten./5/
Dieses so erzielte Ergebnis steht m. E. im Einklang mit 
der generellen Position des ZGB, die Voraussetzungen 
und Folgen der Verpflichtung zur Leistung von Schadener
satz sowohl in vertraglich als auch in außervertraglich 
begründeten Beziehungen grundsätzlich übereinstimmend 
auszugestalten. Wie der als Beispiel gewählte Sachver
halt erkennen läßt, sind auch keine Gründe gegeben, 
bei der Verantwortlichkeit für Dritte zwischen den Fäl
len der vertraglichen und der außervertraglichen Verant
wortlichkeit zu unterscheiden. Es liegt stets im gesell
schaftlichen und auch im persönlichen Interesse des Geschä
digten, denjenigen in erster Linie verantwortlich machen 
zu können, dem die Rechtsordnung eine Verpflichtung auf
erlegt hat.

/5/ Damit ist natürlich nicht ausgeschlossen, daß sieh der Haus
eigentümer an den von ihm Beauftragten hält und diesen seiner
seits verantwortlich macht, allerdings unter Beachtung der ein
schränkenden Regelung des § 278 ZGB (Verantwortlichkeit der 
hilfeleistenden Bürgers nur bei vorsätzlicher oder grob fahrläs
siger Pflichtverletzung).
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Wissenschaftliche Tagung über die Verantwortung der örtlichen Staatsorgane 
für die ökonomische und soziale Entwicklung im Territorium
In Anwesenheit von leitenden Mitarbeitern zentraler und 
örtlicher Staatsorgane behandelte der Rat für staats- und 
rechtswissenschaftliche Forschung an der Akademie der 
Wissenschaften der DDR in seiner Tagung am 1. April 1977 
Probleme der Verantwortung der örtlichen Staatsorgane 
für die ökonomische und soziale Entwicklung im Terri
torium. Zu dieser Thematik, die in den Beschlüssen der 
Partei der Arbeiterklasse einen bedeutsamen Platz ein
nimmt, wurden Fragen der Festigung des sozialistischen 
Staates und der Vervollkommnung der sozialistischen De
mokratie, die Anforderungen an die komplexe Leitung 
und Planung in den Territorien, die wachsende Rolle der 
örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe, die Aus
prägung des Vertrauensverhältnisses der Bürger zu ihrem 
sozialistischen Staat u. a. m. erörtert.
Im Referat der Tagung ging Prot Dr. M. B e n j a m i n ,  
Direktor der Sektion II der Akademie für Staats- und 
Rechtswissenschaft der DDR, von der gemeinsamen Ver
antwortung der staatlichen Organe, der gesellschaftlichen 
Organisationen und der Betriebe für eine kontinuierliche, 
aufeinander abgestimmte Entwicklung des Territoriums 
aus. Bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozia
listischen Gesellschaft sei die Entwicklung des Territoriums 
als komplexes und dynamisches System durch folgende 
Merkmale charakterisiert:
— Die ökonomische Potenz des Territoriums wächst. Seine 

Funktion als Standort der Produktivkräfte und als Trä
ger der technischen und sozialen Infrastruktur wird 
immer umfassender und komplizierter. Zugleich erhö
hen sich die Anforderungen an das Territorium in bezug 
auf die immer bessere Befriedigung der Bedürfnisse der 
Werktätigen. Als Ergebnis dieser Entwicklung vertieft 
sich in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens 
die Arbeitsteilung innerhalb des einzelnen Territoriums 
und zwischen den Territorien.

— Das Territorium ist eine wichtige Grundlage für die 
Entwicklung der sozialen Beziehungen der Menschen, 
für die Herausbildung der sozialistischen Lebensweise. 
Hier verwirklicht sich die Einheit von produktiver 
Tätigkeit der Bürger mit der Befriedigung ihrer ma

teriellen, sozialen jund geistig-kulturellen Bedürfnisse 
und der Ausübung der Staatsmacht durch die Volks
vertretungen. Es verwirklicht sich die Einheit von Ar
beit, Erholung und Freizeitgestaltung unter Einschluß 
der gesellschaftlichen Tätigkeit. Es entwickelten sich 
vielfältige gesellschaftliche Beziehungen, die grundle
gende Elemente der sich herausbildenden sozialistischen 
Lebensweise sind.

— Der komplexe, ganzheitliche Charakter der staatlichen 
Leitung des Territoriums, der Ausdruck der Komplexi
tät der gesellschaftlichen Beziehungen ist, nimmt zu. 
Der Komplexität der territorialen Entwicklung voll ge
recht zu werden bedeutet, sie als Teil der gesamtge
sellschaftlichen Entwicklung zu leiten und zu planen.

Im weiteren hob der Referent die wachsende Verantwor
tung der örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe 
für die komplexe territoriale Entwicklung hervor. Diese 
Entwicklung sei mit einer weiteren Ausprägung der ver
schiedensten Formen der aktiven Mitwirkung der Bürger 
an der staatlichen Leitung in allen Ebenen verbunden. So 
werde z. B. an den territorialen Rationalisierungskonfe
renzen sichtbar, in welchem Maße die sozialistische Demo
kratie ein bestimmendes Element der komplexen terri
torialen Entwicklung, der effektiveren Nutzung der terri
torialen Ressourcen und Bedingungen ist.
Ausführlich befaßte sich Benjamin mit der neuen Qualität 
in der Entwicklung sozialistischer Leitungsmethoden, die 
durch eine wachsende Vielfalt von Mechanismen der Koor
dinierung und des Zusammenwirkens von staatlichen Or
ganen, Betrieben und Einrichtungen bereichert werden. Im 
Mittelpunkt seiner Darlegungen über die Weiterentwick
lung der wissenschaftlich begründeten Arbeitsweise der 
örtlichen Volksvertretungen und ihrer Organe standen Fra
gen der Festigung der Beziehungen der Staatsorgane zur 
Bevölkerung, Fragen der Effektivität und Stabilität der 
staatlichen Leitung sowie die Vertiefung des Vertrauens
verhältnisses der Bürger zu ihrem sozialistischen Staat. 
In der Tätigkeit der örtlichen Staatsorgane erleben- die 
Bürger — wie der Referent nachwies — am direktesten die 
Wesenszüge der sozialistischen Demokratie. Für die Ver-
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